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(54) SITZMÖBEL

(57) Bei einem Sitzmöbel (1) umfassend wenigstens
eine Sitzflächenanordnung (2) und wenigstens eine Rü-
ckenlehnenanordnung (3), wobei die Rückenlehnenan-
ordnung (3) wenigstens eine Leiste (4, 8, 13, 14) auf-
weist, wobei die Sitzflächenanordnung (2) wenigstens
eine Aufnahmeöffnung (5) umfasst, und wobei ein End-
bereich (6) der Leiste (4, 8, 13, 14) innerhalb der Auf-

nahmeöffnung (5) befestigt ist, wird vorgeschlagen, dass
zwischen dem Endbereich (6) und der Aufnahmeöffnung
(5) ein Verbindungselement (7) angeordnet ist, dass das
Verbindungselement (7) den Endbereich (6) umschließt,
und dass die Leiste (4, 8, 13, 14) eine höhere Steifigkeit
als das Verbindungselement (7) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sitzmöbel gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruches 1.
[0002] Sitzmöbel weisen neben der eigentlichen Sitz-
fläche weiters eine Rückenlehne auf. Diese Rückenleh-
ne ist fest mit der Sitzfläche verbunden. Um für unter-
schiedlich körperlich gebaute Menschen verträglich zu
sein, weisen diese Rückenlehnen eine gepolsterte Leh-
ne auf. Die sog. Weichheit wird durch eine entsprechend
ausgebildete Polsterung erreicht.
[0003] Es hat sich gezeigt, dass sich insbesondere der
obere Teil der Rückenlehne aufgrund konstruktiver
Maßnahmen nur sehr wenig an unterschiedliche, auf
dem Sitzmöbel sitzende Personen anpasst. Die Rücken-
lehne entspricht einem einseitig eingespannten Freiträ-
ger. Der obere Bereich weist daher unter Belastung eine
Verformung bezogen auf den unteren Bereich der Rü-
ckenlehne auf. Jedoch ist diese Verformung - aufgrund
der erforderlichen mechanischen Tragfähigkeit der Rü-
ckenlehne - derart gering, dass diese von den Menschen
kaum wahrgenommen wird. Durch diese geringfügige
Verformung erfolgt keinerlei Anpassung des Sitzmöbels
an den individuellen Körperbau unterschiedlicher Perso-
nen.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher ein Sitzmö-
bel der eingangs genannten Art anzugeben, mit welcher
die genannten Nachteile vermieden werden können, und
welche sich im Rückenbereich flexibel an unterschiedli-
che Personen anpasst.
[0005] Erfindungsgemäß wird dies durch die Merkma-
le des Patentanspruches 1 erreicht.
[0006] Dadurch passt sich der Rückenbereich bzw. die
Rückenlehnenanordnung individuell und flexibel an un-
terschiedliche Personen an, welche sich auf das entspre-
chende Sitzmöbel gesetzt haben, und deren Rücken an
die Rückenlehnenanordnung anlehnen. Dadurch wird
ein Sitzmöbel geschaffen, welches sich individuell auf
unterschiedliche Personen einstellt bzw. anpasst. Da-
durch ist für eine Vielzahl an Menschen ein angenehmes
und auch medizinisch sinnvolles bzw. gesundes Sitzen
auf ein und demselben Stuhl möglich. Ein derartiges Sitz-
möbel ist daher insbesondere in Bereichen einsetzbar,
in welchen mit einer stetig ändernden Art der darauf sit-
zenden Menschen zu rechnen ist und Wert auf ein an-
genehmes Sitzen gelegt wird, etwa in einem Theater
oder einem Hörsaal. Weiters ist dieses Sitzmöbel vorteil-
haft für sich zeitlich ändernde Personen, welche etwa
wachsen oder kleiner werden oder deren Gewicht sich
stark ändert, etwa krankheitsbedingt.
[0007] Die Unteransprüche betreffen weitere vorteil-
hafte Ausgestaltungen der Erfindung.
[0008] Ausdrücklich wird hiermit auf den Wortlaut der
Patentansprüche Bezug genommen, wodurch die Paten-
tansprüche an dieser Stelle durch Bezugnahme in die
Beschreibung eingefügt sind und als wörtlich wiederge-
geben gelten.
[0009] Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die

beigeschlossenen Zeichnungen, in welchen lediglich be-
vorzugte Ausführungsformen beispielhaft dargestellt
sind, näher beschrieben. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine dreidimensionale Darstellung der tragen-
den Teile eine bevorzugte Ausführungsform eines
Sitzmöbels;

Fig. 2 das Sitzmöbel gemäß Fig. 1 im Grundriss; und

Fig. 3 Schnitt A-A gemäß Fig. 2.

[0010] Die Fig. 1 bis 3 zeigen eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform eines Sitzmöbels 1 umfassend wenigstens ei-
ne Sitzflächenanordnung 2 und wenigstens eine Rü-
ckenlehnenanordnung 3, wobei die Rückenlehnenan-
ordnung 3 wenigstens eine Leiste 4, 8, 13, 14 aufweist,
wobei die Sitzflächenanordnung 2 wenigstens eine Auf-
nahmeöffnung 5 umfasst, und wobei ein Endbereich 6
der Leiste 4, 8, 13, 14 innerhalb der Aufnahmeöffnung 5
befestigt ist, wobei zwischen dem Endbereich 6 und der
Aufnahmeöffnung 5 ein Verbindungselement 7 angeord-
net ist, wobei das Verbindungselement 7 den Endbereich
6 umschließt, und wobei die Leiste 4, 8, 13, 14 eine hö-
here Steifigkeit als das Verbindungselement 7 aufweist.
[0011] Dadurch passt sich der Rückenbereich bzw. die
Rückenlehnenanordnung 3 individuell und flexibel an un-
terschiedliche Personen an, welche sich auf das entspre-
chende Sitzmöbel gesetzt haben, und deren Rücken an
die Rückenlehnenanordnung 3 anlehnen. Dadurch wird
ein Sitzmöbel 1 geschaffen, welches sich individuell auf
unterschiedliche Personen einstellt bzw. anpasst. Da-
durch ist für eine Vielzahl an Menschen ein angenehmes
und auch medizinisch sinnvolles bzw. gesundes Sitzen
auf ein und demselben Stuhl möglich. Ein derartiges Sitz-
möbel 1 ist daher insbesondere in Bereichen einsetzbar,
in welchen mit einer stetig ändernden Art der darauf sit-
zenden Menschen zu rechnen ist und Wert auf ein an-
genehmes Sitzen gelegt wird, etwa in einem Theater
oder einem Hörsaal. Weiters ist dieses Sitzmöbel 1 vor-
teilhaft für sich zeitlich ändernde Personen, welche etwa
wachsen oder kleiner werden oder deren Gewicht sich
stark ändert, etwa krankheitsbedingt.
[0012] Das Sitzmöbel 1 ist eine Vorrichtung bzw. ein
Gegenstand, welche dazu vorgesehen ist, dass sich
Mensch daraufsetzen, und welches an einer Seite einen
Bereich aufweist, an den sich der sitzende Mensch mit
dessen Rücken anlehnen kann.
[0013] Das Sitzmöbel 1 ist bevorzugt ein Sessel
und/oder ein Stuhl und/oder eine Sitzbank und/oder ein
Sofa. Insbesondere ist das Sitzmöbel ein Möbelstück,
welches frei stehend und/oder beweglich bzw. frei posi-
tionierbar ist. Entsprechend weist das Sitzmöbel bevor-
zugt wenigstens ein Standbein 15, insbesondere eine
vorgebbare Anzahl an Standbeinen 15, auf. Es kann je-
doch auch vorgesehen sein, dass das Sitzmöbel 1 in
einem Gebäude bzw. einem Fahrzeug, etwa einem Flug-
zeug, Schiff, Zug und/oder Automobil, fest befestigt ist.
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Bevorzugt weist das Sitzmöbel dann keine Standbeine
15 auf. Ein entsprechender Unterteil kann auch als Truhe
ausgebildet sein.
[0014] Das Sitzmöbel weist eine Sitzflächenanord-
nung 2 auf, welche dazu vorgesehen ist, den zum Sitzen
an sich vorgesehenen Körperteil eines Menschen, daher
dessen Gesäß bzw. Podex zu tragen. In den Fig. 1 bis
3 ist dabei jeweils nur ein tragender Unterteil bzw. Ba-
sisteil der Sitzflächenanordnung 2 dargestellt. Gemäß
der dargestellten bevorzugten Ausführungsform, weist
dieser Basisteil eine zentrale Öffnung auf, welche bevor-
zugt nicht zwingend erforderlich ist. Bei der dargestellten
bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass auf
der dargestellten Sitzflächenanordnung 2 ein - nicht dar-
gestellter - gepolsterter Kontaktteil angeordnet ist, wel-
che auch als Polsterung oder Polsterteil bezeichnet wer-
den kann. Es sind jedoch auch Ausführungsformen vor-
gesehen, bei welchen bereits der, in den Fig. 1 bis 3
dargestellte Teil der Sitzflächenanordnung 2 dazu vor-
gesehen ist, dass ein Mensch direkt bzw. unmittelbar dar-
auf platz nimmt. In solchen Ausführungsformen weist die
Sitzflächenanordnung 2 keine derart große Öffnung auf,
wie in den Fig. 1 bis 3 dargestellt.
[0015] Wie bereits dargelegt, ist das Sitzmöbel 1 dazu
vorgesehen und entsprechend ausgebildet, dass ein dar-
auf sitzender Mensch sich rücklings anlehnen kann. Da
dies in den meisten Fällen mit dem Rücken der betref-
fenden Person erfolgt, wird der entsprechenden Teil des
Sitzmöbels 1 als Rückenlehnenanordnung 3 bezeichnet.
[0016] Die Rückenlehnenanordnung 3 weist wenigs-
tens eine Leiste 4, 8, 13, 14 auf. Bevorzugt weist die
Rückenlehnenanordnung 3 eine erste Leiste 4, eine
zweite Leiste 8, eine dritte Leiste 13 und eine vierte Leiste
14 auf. Die Rückenlehnenanordnung 3 kann auch eine
geringere oder eine größere vorgebbare Anzahl an Leis-
ten 4, 8, 13, 14 umfassen.
[0017] Die Leisten 4, 8, 13, 14 können unterschiedliche
Formgebungen aufweisen. Bevorzugt weist jede Leiste
4, 8, 13, 14 eine gerade Längserstreckung auf. Daher
sind die Leisten 4, 8, 13, 14 - ohne Belastung durch die
Krafteinwirkung einer sitzenden Person - nicht abgerun-
det oder abgewinkelt.
[0018] Die Leisten 4, 8, 13, 14 können unterschiedliche
Querschnittsformen und unterschiedliche Querschnitts-
flächen aufweisen. Bevorzugt weisen alle Leisten 4, 8,
13, 14 ein und desselben Sitzmöbels 1 dieselben bzw.
die gleichen Querschnittsformen und/oder dieselben
bzw. die gleichen Querschnittsflächen auf. Die bevorzug-
te Ausführungsform gemäß den Fig. 1 bis 3 weist einen
bereichsweise runden, insbesondere im Wesentlichen
Kreisrunden oder elliptischen, Zentral-Querschnitt auf,
welcher an zwei Seiten durch einen ersten und einen
zweiten Rechtecks-Querschnitt erweitert ist. Diese be-
vorzugte Ausführungsform kann einfach aus zwei - zuvor
entsprechend mechanisch verformte - Metallstreifen,
insbesondere Blechstreifen, hergestellt werden.
[0019] Bevorzugt sind die Leisten 4, 8, 13, 14 jeweils
aus einem gleichen Werkstoff ausgebildet. Insbesondere

sind die Leisten 4, 8, 13, 14 umfassend ein Metall, vor-
zugsweise ein Stahl oder eine Aluminium-Legierung,
und/oder einen Kunststoff ausgebildet. Besonders be-
vorzugt sind die Leisten als Faserverbundwerkstoff, ins-
besondere umfassend Glasfasern und/oder Aramidfa-
sern und/oder Carbonfasern, ausgebildet. Besonders
bevorzugt sind dabei die Fasern aus Glas, insbesondere
Fiberglas, Aramid und/oder Carbon umfänglich in einen
Kunststoff eingebettet. Die Fasern bilden damit einen
Kern der Leisten 4, 8, 13, 14, und werden vom Kunstsoff
ummantelt bzw. seitlich eingefasst.
[0020] Alternativ dazu kann die Leiste 4, 8, 13, 14 auch
als Sandwich-Konstruktion ausgebildet sein. Bei dem
Sandwichbau bilden die Fasern, vorzugsweise Glas, ins-
besondere Fiberglas, Aramid und/oder Carbon, einen
Mantel, welcher auf einem Kunststoff-Kern angeordnet
ist bzw. dessen Einzelfasern durch den Kunststoff-Kern
beabstandet sind. Bevorzugt ist eine äußerer Oberflä-
chenstruktur des Mantels von einem Werkstoff, insbe-
sondere einem Kunststoff, überzogen.
[0021] Neben den vorstehend dargelegten besonders
bevorzugten Ausführungsformen, können die Leisten 4,
8, 13, 14 auch umfassend ein Holz, insbesondere Bam-
bus, hergestellt sein. Holzfasern können dabei den Kern
der Leisten 4, 8, 13, 14 ausbilden, welche von einem
Kunststoff ummantelt sind. Weiters können auch Ver-
bundwerkstoffe und Verbundkonstruktionen aus mehre-
ren unterschiedlichen Werkstoffen bevorzugt vorgese-
hen sein.
[0022] Die Leisten 4, 8, 13, 14 verlaufen im Wesentli-
chen senkrecht bzw. vertikal. Bevorzugt ist jede Leiste
4, 8, 13, 14 - jeweils in einer zweidimensionalen Mess-
fläche - in einem im Wesentlichen rechten Winkel von 80
bis 100 Grad zur Sitzflächenanordnung befestigt. Eine -
davon unabhängige - Neigung der Leisten 4, 8, 13, 14
verläuft dabei immer von der Sitzflächenanordnung 2
weg.
[0023] Die Leisten 4, 8, 13, 14 sind - wenigstens mit-
telbar - an der Sitzflächenanordnung 2 befestigt. Bevor-
zugt ist vorgesehen, dass jede Leiste 4, 8, 13, 14 lediglich
mit der Sitzflächenanordnung 2 mechanisch tragend ver-
bunden ist. Das bedeutet, dass die Leisten 4, 8, 13, 14
zueinander mechanisch Verbindungsfrei angeordnet
sind. Dies umfasst alle Verbindungen, welche bewusst
zur Kraftübertragung vorgesehen sind, schließt jedoch
keine Polsterungen oder ähnliche, insbesondere haupt-
sächlich optisch wirkende Abdeckungen mit ein, welche
bevorzugt vorgesehen und zulässig sind.
[0024] Wie vorstehend angeführt, ist die wenigstens
eine Leiste 4, 8, 13, 14 an der Sitzflächenanordnung 2
befestigt bzw. gelagert. Zu diesem Zweck weist die Sitz-
flächenanordnung 2 wenigstens eine Aufnahmeöffnung
5 auf. Bevorzugt weist die Sitzflächenanordnung 2 eine
derartige Aufnahmeöffnung für jede Leiste 4, 8, 13, 14
auf. Gemäß der dargestellten besonders bevorzugten
Ausführungsform umfasst die Sitzflächenanordnung 2
einen wenigstens einen Aufnahmeöffnungstrageteil 11.
Dieser Aufnahmeöffnungstrageteil 11 ist auf einer Ober-
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seite des Basisteils der Sitzflächenanordnung 2 befes-
tigt, insbesondere umfassend Schraubverbindungen.
Bei Vorhandensein eines Aufnahmeöffnungstrageteils
11 ist die wenigstens eine Aufnahmeöffnung 5 in dem
Aufnahmeöffnungstrageteil 11 angeordnet.
[0025] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Sitzflächen-
anordnung 2 einen Stützlagerteil 12 umfasst. Dieser
Stützlagerteil 12 - auf dessen Konstruktion und Zweck
noch eingegangen wird - ist bevorzugt auf dem Aufnah-
meöffnungstrageteil 11 befestigt. Mit anderen Worten ist
der Aufnahmeöffnungstrageteil 11 - wenigstens be-
reichsweise - zwischen der Oberseite der Sitzflächena-
nordnung 2 und dem Stützlagerteil 12 angeordnet. Der
Stützlagerteil 12 erstreckt sich jedoch nur über eine der
beiden längeren Seiten des Aufnahmeöffnungstrageteils
11, welche aus Sicht der sitzenden Person auch als Hin-
terseite des Aufnahmeöffnungstrageteils 11 bezeichnet
werden kann.
[0026] Die wenigstens eine Leiste 4, insbesondere je-
de der Mehrzahl an Leisten 4, 8, 13, 14, weist einen End-
bereich 6 auf, welcher sich an der lagetechnischen Un-
terseite der Leiste 4, 8, 13, 14 befindet. Zur Befestigung
der Leiste 4, 8, 13, 14 ist der jeweilige Endbereich 6 in-
nerhalb der jeweiligen Aufnahmeöffnung 5 angeordnet.
[0027] Es ist vorgesehen, dass zwischen dem Endbe-
reich 6 und der Aufnahmeöffnung 5 ein Verbindungse-
lement 7 angeordnet ist, und dass das Verbindungsele-
ment 7 den Endbereich 6 umschließt. Die Leiste 4, 8, 13,
14 bzw. deren Endbereich 6 haben daher keinen direkten
mechanischen Kontakt zu der Aufnahmeöffnung 5, son-
dern haben jeweils nur Kontakt zu dem Verbindungse-
lement 7. Die Umschließung des Endbereichs 6 durch
das Verbindungselement 7 erfolgt insbesondere form-
schlüssig. Das Verbindungselement 7 selbst ist ein Hohl-
körper, dessen Außenform den inneren Dimensionen
und der entsprechenden Formgebung der Aufnahmeöff-
nung 5 entspricht. Die Innenform des Verbindungsele-
ments 7 bzw. von dessen Öffnung ist an die äußere Struk-
tur der Leiste 4, 8, 13, 14 bzw. des Endbereichs 6 der
Leiste 4, 8, 13, 14 angepasst, welche Leiste 4, 8, 13, 14
dazu vorgesehen ist, in dem entsprechenden Verbin-
dungselement 7 gehalten zu werden.
[0028] Die Öffnung des Verbindungselements 7 kann
als Durchgangsöffnung ausgebildet sein. Bevorzugt ist
vorgesehen, dass die Öffnung des Verbindungsele-
ments 7 an dessen Unterseite abgeschlossen ist. Dies
hat den Vorteil, dass dadurch der Widerstand an der un-
terer Stirnseite der Leiste 4, 8, 13, 14 gering gehalten
werden kann, wodurch die Verschiebung der Leiste 4, 8,
13, 14 unter Krafteinwirkung unterstützt wird. Insbeson-
dere kann dadurch verhindert werden, dass sich die un-
tere Stirnseite der Leiste 4, 8, 13, 14 in die Sitzflächen-
anordnung 2 gräbt. Ein solches körperliches Eindringen
würde der Lageänderung bzw. dem Verkippen des Ver-
bindungselements 7 entgegen wirken, und stattdessen
zu einer langfristigen Beschädigung der Sitzflächenan-
ordnung 2 führen. Dies kann durch einen unterer Ab-
schluss bzw. eine sacklochartige Formgebung der ent-

sprechenden Öffnung des Verbindungselements 7 ver-
hindert werden.
[0029] Bevorzugt weisen die Leiste 4, 8, 13, 14, die
Aufnahmeöffnung 5 und das Verbindungselement 7
Oberflächenstrukturen auf, welche einem Bewegen die-
ser Teile zueinander im Widerstand stehen.
[0030] Es ist weiters vorgesehen, dass die Leiste 4, 8,
13, 14 eine höhere Steifigkeit als das Verbindungsele-
ment 7 aufweist. Die Leiste 4, 8, 13, 14 weist dabei eine
erste Steifigkeit, insbesondere eine Biegesteifigkeit, auf.
Das Verbindungselement 7 weist eine zweite Steifigkeit,
insbesondere eine Steifigkeit betreffend biegeartiges
Verformen, auf. Die erste Steifigkeit ist größer als die
zweite Steifigkeit. Das bedeutet, dass eine belastungs-
bedingte Verformung bzw. Lageänderung der Rücken-
lehnenanordnung 3 in erster Linie auf einer Verformung
des wenigstens einen Verbiegungselements 7 beruht.
Daher verformt sich - bei einer Belastung der Rücken-
lehnenanordnung 3 - das Verbindungselement 7 um ei-
nen größeren Winkel, als sich die Leiste 4, 8, 13, 14 ver-
biegt. Der Biegewinkel der Leiste 4, 8, 13, 14 ist dabei
gegenüber der lokalen Längserstreckung des Endbe-
reichs 6 zu ermitteln, auch wenn sich dessen Position -
durch Belastung und Verformung des Verbindungsele-
ments 7 - selbst verschiebt. Die Verformung des Verbin-
dungselements 7 ist durch den Winkel zu ermitteln, um
den sich die Lage des Endbereichs 6 unter Lasteinwir-
kung geändert hat.
[0031] Bevorzugt weist das Verbindungselement 7 ei-
ne Shore A Härte zwischen 60 und 100, vorzugsweise
zwischen 70 und 90, insbesondere im Wesentlichen ca.
80, auf. Es hat sich gezeigt, dass diese Härter sowohl
eine gewisse Formstabilität als auch eine Verformbarkeit
ermöglicht.
[0032] Besonders bevorzugt ist weiters vorgesehen,
dass das Verbindungselement 7 einen Elastizitätsmodul
kleiner 10 GPa bzw. 10 000 N/mm2 aufweist. Dadurch
kann gezielt erreicht werden, dass sich das Verbindungs-
element 7 ausreichend verformt und ein Verkippen der
Leiste 4, 8, 13, 14 als Ganzes unterstützt wird.
[0033] Weiters ist bevorzugt vorgesehen, dass das
Verbindungselement 7 viskoelastisch und/oder gummi-
elastisch ausgebildet ist. Diese Eigenschaften haben
sich in der Praxis bewährt.
[0034] Gemäß einer ersten bevorzugten Ausführungs-
form ist das Verbindungselement 7 als Elastomer aus-
gebildet. Dadurch kann eine hohe Flexibilität sicherge-
stellt werden. Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform ist das Verbindungselement 7 als thermo-
plastisches Elastomer ausgebildet. Vorzugsweise weist
dieses thermoplastische Elastomer eine Shore A Härte
von 80 auf.
[0035] Gemäß einer zweiten bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist das Verbindungselement 7 als Kunststoff
ausgebildet. Dadurch besteht eine weite Möglichkeit der
Herstellbarkeit und eine Möglichkeit die Eigenschaften
des Sitzmöbels 1 einfach durch Auswahl eines bestimm-
ten Kunststoffes zu beeinflussen.
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[0036] Wie auch in den Fog. 1 bis 3 dargestellt, ist be-
vorzugt vorgesehen, dass jede Leiste 4, 8, 13, 14 einen
Endbereich 6 aufweist, dass die Sitzflächenanordnung
2 eine vorgebbare Mehrzahl Aufnahmeöffnungen 5 auf-
weist, dass jeder Endbereich 6 in einer separaten Auf-
nahmeöffnung 5 angeordnet ist, und dass jeder Endbe-
reich 6 mittels eines Verbindungselements 7 innerhalb
der jeweils zugeordneten Aufnahmeöffnung 5 befestigt
ist. In den Fig. 1 bis 3 ist eine Ausführungsform mit vier
Leisten 4, 8, 13, 14 dargestellt, welche in vier Aufnah-
meöffnungen 5 platziert sind, und dabei jeweils von ei-
nem Verbindungselement 7 gehalten werden.
[0037] Es ist möglich, dass in jeder Aufnahmeöffnung
5 ein separates oder ein individuelles oder körperlich ei-
genständiges Verbindungselement 7 angeordnet ist. Da-
durch kann der Aufnahmeöffnungstrageteil 11 direkt auf
der Oberseite der Sitzflächenanordnung 2 befestigt wer-
den. Weiters besteht dadurch die Möglichkeit werkstoff-
technisch unterschiedliche Verbindungselemente 7 zu
verwenden.
[0038] In Weiterbildung dieser Variante ist daher be-
vorzugt vorgesehen, dass wenigstens ein erstes sepa-
rates Verbindungselement 7 eine erste Steifigkeit, ins-
besondere einen ersten Elastizitätsmodul, aufweist, und
dass wenigstens ein zweites separates Verbindungse-
lement 7 eine zweite Steifigkeit, insbesondere einen
zweiten Elastizitätsmodul, aufweist, und dass die erste
Steifigkeit unterschiedlich von der zweiten Steifigkeit ist.
Dazu ist bevorzugt vorgesehen, dass das erste separate
Verbindungselement 7 aus einem ersten Werkstoff und
das zweite separate Verbindungselement 7 aus einem
zweiten Werkstoff bestehen. Bei der Verwendung von
vier Leisten 4, 8, 13, 14 hat es sich als besonders Vor-
teilhaft erwiesen, dass die beiden inneren Leisten 4, 13
der vier Leisten 4, 8, 13, 14 aus einem ersten Werkstoff
mit einem ersten Elastizitätsmodul bestehen, dass die
beiden äußeren Leisten 8, 14 der vier Leisten 4, 8, 13,
14 aus einem zweiten Werkstoff mit einem zweiten Elas-
tizitätsmodul bestehen, und dass der zweite Elastizitäts-
modul größer als der erste Elastizitätsmodul ist.
[0039] Bei der, in den Fig. 1 bis 3 dargestellten beson-
ders bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass
wenigstens zwei, in der dargestellten Ausführungsform
alle vier, der Verbindungselemente 7 jeweils als Teilbe-
reich eines gemeinsamen Verbindungselementekörpers
16 ausgebildet sind. Die einzelnen Verbindungselemen-
te 7 sind jeweils als ein Teil bzw. ein Teilbereich des
gesamten Verbindungselementekörpers 16 daher des-
selben Körpers bzw. Gegenstandes ausgebildet. Folg-
lich bestehen diese Verbindungselemente 7 allesamt
aus demselben Werkstoff und weisen dieselben Eigen-
schaften auf. In Fig. 3 ist gut erkennbar, wie sich der
Verbindungselementekörper 16 an dessen Unterseite
beidseitig über die, sich nach oben bzw. in Richtung der
Leiste 4 erhebenden Teile hinaus erstreckt. Der Verbin-
dungselementekörper 16 weist daher eine große untere
[0040] Fläche auf, welche bevorzugt den Aufnahme-
öffnungstrageteil 11 überragt. Der Aufnahmeöffnungs-

trageteil 11 selbst hält bzw. befestigt den Verbindungs-
elementekörper 16 an der Oberseite der Sitzflächenan-
ordnung 2.
[0041] In Fig. 3 ist weiters das Stützlagerteil 12 in ge-
schnittener Ansicht gut sichtbar. Der Stützlagerteil 12 ist
derart geformt und angeordnet, dass sich dieser sehr
nahe an der Seite der Leisten 4, 8, 13, 14 befindet. Die
Leisten 4, 8, 13, 14 berühren jedoch den Stützlagerteil
12 im unbelasteten Zustand nicht. Ein direkter körperli-
cher Kontakt zwischen der Leisten 4, 8, 13, 14 und der
Stützlagerteil 12 kann daher gänzlich ausgeschlossen
werden, solange die Leisten 4, 8, 13, 14 nicht vorgebbar
belastet ist. Eine solche vorgebbare Belastung bzw. Kraft
kann insbesondere durch einen Rücken einer sitzenden
Textperson verursacht werden. Erst wenn die Leisten 4,
8, 13, 14 derart belastet werden, wird dadurch eine par-
tielle Verbiegung der Leisten 4, 8, 13, 14 verursacht,
durch welche der Spalt zwischen den Leisten 4, 8, 13,
14 und der Stützlagerteil 12 verringert wird, bis die Leis-
ten 4, 8, 13, 14 an dem Stützlagerteil 12 anliegen. Im
unbelasteten bzw. statischen Zustand, welcher auch ex-
plizit in Fig. 3 dargestellt ist, besteht jedoch zwingend ein
Abstand zwischen jeder Leiste 4, 8, 13, 14 und dem
Stützlagerteil 12. Dieser Abstand ist optisch wahrnehm-
bar und beträgt vorzugsweise wenigstens 2 mm.
[0042] Die obere Kante der Stützlagerteil 12 stellt nach
Kontaktierung mit der Leiste 4, 8, 13, 14 ein Auflager für
den Verbiege- bzw. Verformungsvorgang der Leiste 4,
8, 13, 14 dar. Dadurch kann die Belastung und vor allem
die Verformung des Verbindungselementes 7 verringert
und dessen Lebensdauer erhöht werden. Das Verbin-
dungselement 7 wird dadurch klar an einer Seite aus-
schließlich und über dessen ganze Fläche auf Druck be-
lastet. Ohne den Stützlagerteil 12 würde sich das Auflage
undefiniert innerhalb des Verbindungselementes 7 be-
finden, welches dann, direkt an dem Lager beidseitig
stark belastet ist.
[0043] Wenngleich die Vorrichtung im vorstehenden
Absatz stets mit Bezug auf mehrere Leisten 4, 8, 13, 14
beschrieben ist, so umfasst die gegenständliche Erfin-
dung eine entsprechende Anordnung auch mit nur einer
einzige Leiste 4.
[0044] Nachfolgend werden Grundsätze für das Ver-
ständnis und die Auslegung gegenständlicher Offenba-
rung angeführt.
[0045] Merkmale werden üblicherweise mit einem un-
bestimmten Artikel "ein, eine, eines, einer" eingeführt.
Sofern es sich aus dem Kontext nicht anders ergibt, ist
daher "ein, eine, eines, einer" nicht als Zahlwort zu ver-
stehen.
[0046] Das Bindewort "oder" ist als inklusiv und nicht
als exklusiv zu interpretieren. Sofern es sich aus dem
Kontext nicht anders ergibt, umfasst "A oder B" auch "A
und B", wobei "A" und "B" beliebige Merkmale darstellen.
[0047] Mittels eines ordnenden Zahlwortes, beispiel-
weise "erster", "zweiter" oder "dritter", werden insbeson-
dere ein Merkmal X bzw. ein Gegenstand Y in mehreren
Ausführungsformen unterschieden, sofern dies nicht
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durch die Offenbarung der Erfindung anderweitig defi-
niert wird. Insbesondere bedeutet ein Merkmal X bzw.
Gegenstand Y mit einem ordnenden Zahlwort in einem
Anspruch nicht, dass eine unter diesen Anspruch fallen-
de Ausgestaltung der Erfindung ein weiteres Merkmal X
bzw. einen weiteren Gegenstand Y aufweisen muss.
[0048] Ein "im Wesentlichen" in Verbindung mit einem
Zahlenwert mitumfasst eine Toleranz von 6 10% um den
angegebenen Zahlenwert, sofern es sich aus dem Kon-
text nicht anders ergibt.
[0049] Bei Wertebereichen sind die Endpunkte mitum-
fasst, sofern es sich aus dem Kontext nicht anders ergibt.

Patentansprüche

1. Sitzmöbel (1) umfassend wenigstens eine Sitzflä-
chenanordnung (2) und wenigstens eine Rückenleh-
nenanordnung (3), wobei die Rückenlehnenanord-
nung (3) wenigstens eine Leiste (4, 8, 13, 14) auf-
weist, wobei die Sitzflächenanordnung (2) wenigs-
tens eine Aufnahmeöffnung (5) umfasst, und wobei
ein Endbereich (6) der Leiste (4, 8, 13, 14) innerhalb
der Aufnahmeöffnung (5) befestigt ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Endbereich (6)
und der Aufnahmeöffnung (5) ein Verbindungsele-
ment (7) angeordnet ist, dass das Verbindungsele-
ment (7) den Endbereich (6) umschließt, und dass
die Leiste (4, 8, 13, 14) eine höhere Steifigkeit als
das Verbindungselement (7) aufweist.

2. Sitzmöbel (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verbindungselement (7) eine
Shore A Härte zwischen 60 und 100 und/oder einen
Elastizitätsmodul kleiner 10 GPa aufweist.

3. Sitzmöbel (1) nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungs-
element (7) viskoelastisch und/oder gummielastisch
ausgebildet ist.

4. Sitzmöbel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass sich die Leiste (4,
8, 13, 14) unter Krafteinwirkung weniger verbiegt als
sich das Verbindungselement (7) verformt.

5. Sitzmöbel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungs-
element (7) als Elastomer, insbesondere als thermo-
plastisches Elastomer, und/oder als Kunststoff aus-
gebildet ist.

6. Sitzmöbel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rückenleh-
nenanordnung (3) eine vorgebbare Mehrzahl Leis-
ten (4, 8, 13, 14) aufweist.

7. Sitzmöbel (1) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

zeichnet, dass jede Leiste (4, 8, 13, 14) einen End-
bereich (6) aufweist, dass die Sitzflächenanordnung
(2) eine vorgebbare Mehrzahl Aufnahmeöffnungen
(5) aufweist, dass jeder Endbereich (6) in einer se-
paraten Aufnahmeöffnung (5) angeordnet ist, und
dass jeder Endbereich (6) mittels eines Verbin-
dungselements (7) innerhalb der jeweils zugeordne-
ten Aufnahmeöffnung (5) befestigt ist.

8. Sitzmöbel (1) nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in jeder Aufnahmeöffnung (5) ein se-
parates Verbindungselement (7) angeordnet ist.

9. Sitzmöbel (1) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens ein erstes separates
Verbindungselement (7) eine erste Steifigkeit, ins-
besondere einen ersten Elastizitätsmodul, aufweist,
und dass wenigstens ein zweites separates Verbin-
dungselement (7) eine zweite Steifigkeit, insbeson-
dere einen zweiten Elastizitätsmodul, aufweist, und
dass die erste Steifigkeit unterschiedlich von der
zweiten Steifigkeit ist.

10. Sitzmöbel (1) nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens zwei der Verbindungs-
elemente (7) jeweils als Teilbereich eines gemein-
samen Verbindungselementekörpers (16) ausgebil-
det sind.

11. Sitzmöbel (1) nach einem der Ansprüche 6 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass jede Leiste (4, 8,
13, 14) lediglich mit der Sitzflächenanordnung (2)
mechanisch tragend verbunden ist.

12. Sitzmöbel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sitzflächenan-
ordnung (2) einen Stützlagerteil (12) umfasst, und
dass der Stützlagerteil (12) vorzugsweise wenigs-
tens bereichsweise seitlich anliegend an wenigstens
eine der Leisten (4, 8, 13, 14) angeordnet ist.

13. Sitzmöbel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sitzflächenan-
ordnung (2) wenigstens einen Aufnahmeöffnungs-
trageteil (11) umfasst, und dass die wenigstens eine
Aufnahmeöffnung (5) in dem Aufnahmeöffnungstra-
geteil (11) angeordnet ist.

14. Sitzmöbel (1) nach den Ansprüchen 12 und 13, da-
durch gekennzeichnet, dass der Aufnahmeöff-
nungstrageteil (11) - wenigstens bereichsweise -
zwischen einer Oberseite der Sitzflächenanordnung
(2) und dem Stützlagerteil (12) angeordnet ist.

15. Sitzmöbel (1) nach einem der Ansprüche 6 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leisten (4, 8,
13, 14) jeweils aus einem gleichen Werkstoff aus-
gebildet sind und/oder jeweils einen gleichen Quer-

9 10 



EP 4 292 477 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schnitt und/oder jeweils einen Querschnittsverlauf
aufweisen.
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